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Gemeinde Neubiberg 

 

Haupt-, Finanz- und 

Wirtschaftsausschuss  

Sitzung am 09.02.2026, TOP Nr. 3 

  

   

 

Sachgebiet: Finanzverwaltung 

Vorlage Nr.: 2026/6384 

 

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus  

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 09.02.2026 öffentlich Beschluss 

 

 

Bericht über das Spendenaufkommen 2025; Ermächtigung zur Spendenannahme für das Jahr 2026 
 

Sachverhalt: 

 

Entsprechend der „Handlungsempfehlung für den Umgang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen 

Zuwendungen für kommunale/gemeinnützige Zwecke“ vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren wird 

den Mitgliedern des HFWA ein Überblick über die Spendeneinnahmen des Jahres 2025 gegeben. 

 

Bei jeder einzelnen Spende kann ausgeschlossen werden, dass sich die Gemeinde bei ihrer 

Aufgabenwahrnehmung beeinflussen ließ, so dass keine Gründe gegen die formale Annahme des gesamten 

Spendenaufkommens durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss bestehen. 

Die Auswertung der Buchhaltung ergab im Jahr 2025 insgesamt 13.567,57 € an verbuchten Spenden, die sich 

auf folgende Zwecke aufteilen. 

 

 

0.0800.4690 Grillfest Verwaltung 200,00 € 

0.3600.1771 Umweltfreundliche Mobilität 1.944,28 € 

0.4300.1781 Seniorenarbeit (Barspenden) 28,10 € 

0.5931.1771 Umweltgarten (Tierpatenschaften) 1.549,19 € 

4.15.0 Seniorenarbeit (Brennofen) 1.000,00 € 

4.1702.0001 Aktion Christkind/Osterhase 8.846,00 € 

  13.567,57 € 

 

Soweit Spenden noch nicht ihren Verwendungszweck zugeführt wurden, werden diese im Rahmen der 

Jahresrechnung 2025 geprüft und weiter vorgetragen. 

 

 

Dem Sachverhalt liegen folgende Unterlagen bei (im RIS unter Vorlagennr.: 6384/2026 abrufbar): 

- Anlage 1:  

 

 
 

Beschlussvorschlag: 
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Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt die Annahme des Spendenaufkommens für das Jahr 

2025 i. H. v. 13.567,57 € und ermächtigt den Ersten Bürgermeister bzw. die Verwaltung im Jahr 2026 Spenden 

anzunehmen. 
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